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Die Rechtslage ist, dass der Arbeitgeber dich zwar kontaktieren darf, du aber während der AU
nicht darauf reagieren musst. Deine Pflicht endet mit der Abgabe der AU.

Das ist insgesamt auch eine ausgewogene Regelung, da 95% der Fälle wohl eher keine Edge
Cases sind, die natürlich naturgemäß hier im Forum häufiger besprochen werden als eine 08/15
AU. Da es sie andererseits aber auch gibt, ist es sinnvoll eine gewisse Sensibilität für diese Fälle
zu fördern.
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